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einen sozialen, psychologischen aber auch technischen

Hintergrund. Viele Baustreitigkeiten können

deshalb mit Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren

nicht gesamthaft geschlichtet werden,

da die einzelnen Verfahren nicht alle Rechtsgebiete

und vor allem nicht alle relevanten Fragen

erfassen können. Die Mediation eröffnet Bauherren,

Nachbarn,Verbänden, Bauunternehmungen

und Behördenneue Möglichkeiten für die Schlichtung

von vielseitigen Baustreitigkeiten. Vor allem

bei Dauerbeziehungen und bei komplexen
Sachverhalten ist die Mediation eine zu begrüssende

Alternative zu langwierigen und kostspieligen

Prozessen.

Für eine erfolgreiche Mediation gelten

insbesondere die nachstehenden Grundsätze: Die
Parteien und der Mediator begeben sich freiwillig in
den Mediationsprozess und ein Ausstieg soll
jederzeit möglich sein. An den entscheidenden

Verhandlungen müssen die Entscheidungsträger der

Parteien persönlich anwesend sein. Bedingung

für das Gelingen einer Verhandlung ist auch, dass

die Parteien fair verhandeln und die Bereitschaft

zu Entgegenkommen vorhanden ist. Gegenüber

den Streitparteien ist der Mediator strikt neutral.

Er hat zur Aufgabe, den Parteien zu einer allseitigen

Konfliktlösung zu verhelfen, indem er den

formellen Ablauf der Verhandlung bestimmt und

die Gespräche strukturiert. Der Mediationsprozess

liegt dabei grundsätzlich in der Verantwortung

der Parteien. Sie bestimmen Beginn, Verlauf

und Ende sowie welche Streitpunkte behandelt

werden sollen, und sind diejenigen, welche die

für sie adäquate Streitlösung finden. Der Mediator

unterstützt und begünstigt diesen Prozess

durch seine Interventionen. Informationen aus

dem Mediationsverfahren sind vertraulich und
sollen ohne Einwilligung der Parteien in späteren

Verfahren nicht preisgegeben werden.

Die Mediation gibt die Möglichkeit einer

sogenannten «Win-Win Solution» Sie ist zukunftsgerichtet

und nicht vergangenheitsbezogen.

Persönliche Beziehungen zwischen den streitenden

Parteien werden durch die Mediation wiederhergestellt.

Die Parteien können selber die Dauer,

den Inhalt und das Ziel der Mediation bestimmen.

Es können kreative Lösungen auch ausserhalb

des Rechts gesucht werden – die Mediation
ermöglicht eine Konfliktlösung, die nicht der

allgemeinen Gerechtigkeit, sondern den subjektiven

Gerechtigkeitsvorstellungen der Beteiligten

entspricht. Einigungen, welche die Parteien auf

dem Weg der Mediation selber erarbeitet haben,

haben in der Regel auch länger Bestand und
geniessen bei den Parteien eine höhere Akzeptanz

als Gerichtsurteile.

Die an einem Bau Beteiligten können in den

jeweiligen Bauverträgen die Mediation als

Konfliktlösungsmethode im Voraus schriftlich
festlegen. Dies ist im Sinne einer effizienten und
pragmatischen Streitbeilegung jedenfalls zu

empfehlen. Ziff. 13 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

der SIA Ordnung 112 legt dies den

Vertragsparteien ebenfalls nahe.

Der SIA publizierte 2004 eine hilfreiche
Broschüre zumThema. Sie geht auf Mediationsklauseln

in Verträgen ein und zeigt die Grenzen der

Mediation. Schliesslich veranschaulichen zwei

Fallbeispiele das Verfahren:

Mediation beim Planen und Bauen – Eine

Kultur der Konfliktlösung und Streitprävention,

24 Seiten, Format 16 x16 cm, broschiert, Fr. 16.–,

ISBN 3-908483-84-0 SIA Publikation SIA
982:2004) Anne-Catherine Koller-Dolivo

Konflikte beim Bauen
– eine unendliche
Geschichte!

§
Baustreitigkeiten können zu einer unendlichen

Geschichte werden. Konflikte zwischen den am

Bau beteiligten Parteien können zwar mit
Verfügungen und Rechtsmittelentscheiden gelöst

werden. Die Konfliktlösungsmöglichkeiten sind

jedoch starr, bringen den Parteien Akzeptanzprobleme

und sichern vor allem in komplexen

Sachverhalten kaum eine sachgerechte Lösung.

Sind Baustreitigkeiten nicht mit Methoden
alternativer Streitschlichtung, wie der Mediation, zu

einem schnellen und zufrieden stellenden Ende

zu bringen?

«In der Mediation bearbeiten die im Widerstreit

stehenden Parteien ihren Konflikt unter dem

Beizug von Dritten. Die Tätigkeit des Mediators

soll den Parteien helfen, eine Lösung des

Konflikts zu finden. Mediation ist ein aussergerichtlicher

Weg. Im Unterschied zu einem Gerichtsoder

Schiedsgerichtsverfahren, einer Schlichtung

oder einem Vergleich vgl. wbw 4|2007, S.72)
bestimmen die Parteien selbst über ihre Möglichkeiten

und die Ergebnisse. Die in der Mediation

angewandten Verfahren, Methoden und Techniken

sind Gesprächs- und Verhandlungshilfen für
die Parteien. In unserem Verständnis führt Mediation

zur Befriedigung der Parteien. Dies geht

über blosse Interessenbefriedigung hinaus»

Definition des Instituts für Mediation).

In der schweizerischen Bauwirtschaft wird die

Mediation bisher nur selten eingesetzt, obwohl
das Bauen in seinem Ablauf konfliktreich ist. Das

hängt hauptsächlich mit der sprunghaften

Entwicklung des jeweiligen Bauprojekts, mit den

laufenden Veränderungen auch während der

Realisierung sowie mit dem komplexenZusammenspiel

vieler am Bau Beteiligten zusammen. Ein
Baustreit beschlägt meist verschiedene Rechtsgebiete

des öffentlichen und privaten Rechts und
hat nicht nur einen rechtlichen, sondern oft auch


	bauen + rechten : Konflikte beim Bauen :  eine unendliche Geschichte!

